
BP 141 EU 

 1 

Stellungnahmen seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß § 4 Abs. 2 BauGB im Rahmen der Beteiligung (13.12.2021 – 17.01.2022) 

 

Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung /  
Beschlussvorschlag 

1. Thyssengas GmbH, 13.12.2021 

Gegen die Maßnahmen bestehen keine Beden-
ken. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

2. PLEdoc GmbH, 13.12.2021 

Es sind keine Versorgungsanlagen betroffen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

3. Landesbetrieb Straßenbau NRW, 16.12.2021 

Gegen die Maßnahmen bestehen keine Beden-
ken.  
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

4. Ericsson Services GmbH, 16.12.2021 

Gegen die Maßnahmen bestehen keine Beden-
ken. Es wird angeregt, mit der Firma Deutsche Te-
lekom Technik GmbH Kontakt aufzunehmen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Fa. Deutsche Telekom Technik GmbH wurde 
beteiligt. 
 

5. Deutsche Telekom Technik GmbH, 17.12.2021 

Gegen die Maßnahmen bestehen keine Beden-
ken. Es werden Hinweise zum möglichen Ausbau 
an Telekommunikationslinien in und um das Plan-
gebiet gegeben. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

6. Deutsche Telekom Technik GmbH: Best Mobile – Richtfunk-Trassenauskunft deutschland-
weit, 17.12.2021 

Gegen die Maßnahmen bestehen keine Beden-
ken. Es wird angeregt, mit der Firma Ericsson 
Kontakt aufzunehmen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Fa. Ericsson wurde beteiligt. 
 

7. Westnetz GmbH, 22.12.2021 

Gegen die Maßnahmen bestehen keine Beden-
ken. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

8. e-regio GmbH & Co. KG, 07.01.2022 

 
e-regio GmbH & Co. KG: 
Seitens der e-regio bestehen keine Bedenken ge-
gen das beabsichtigte Verfahren. Innerhalb des 
dargestellten Planbereichs sind keine Leitungsan-
lagen der e-regio zur Erdgas-Versorgung vorhan-
den. 
 
Wasserversorgungsverband Euskirchen-Swisttal 
(WES): 
Seitens der Betriebsführerin des WES bestehen 
keine Bedenken gegen das Verfahren, solange 
der Bestand der Versorgungsanlagen für Wasser 
gewährleistet wird. Innerhalb des dargestellten 
Planbereichs sind Leitungsanlagen des WES zur 
Trinkwasser-Versorgung vorhanden (Netzan-
schlussleitung). 
Das vorgesehene Plangebiet/Geltungsbereich 
zum Bebauungsplan Nr. 141 der Kreisstadt Eus-
kirchen, Ortsteil Euskirchen befindet sich nicht in 
einem Einzugsgebiet / Wasserschutzgebiet einer 
Trinkwassergewinnungsanlage des WES. Unter 

 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung /  
Beschlussvorschlag 

der Voraussetzung der Beachtung der gesetzlich 
generell gültigen Maßgabe zur sicheren Gewähr-
leistung eines grundsätzlich gebotenen Grund-
wasserschutzes, bestehen aus wasserwirtschaftli-
cher Sicht seitens der e-regio/WES gegen den Be-
bauungsplan Nr. 141 der Stadt Euskirchen keine 
grundsätzlichen Bedenken. Wir bitten um weitere 
Beteiligung in Verfahren. 
Hinweis zu Baumstandorten / Bepflanzungen: 
Wir weisen darauf hin, dass eventuell geplante 
Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere das An-
pflanzen von Bäumen, grundsätzlich außerhalb 
von Leitungstrassen anzustreben sind. Weitere In-
formationen hierzu enthält das technische Merk-
blatt DVGW GW 125 "Bäume, unterirdische Lei-
tungen und Kanäle", aktualisiert erschienen im 
Februar 2013, ergänzt durch das Beiblatt zu GW 
125, erschienen im März 2016.Es gilt, Präventiv-
maßnahmen zu ergreifen zum Schutz von Ver- 
und Entsorgungsleitungen vor dynamischen und 
statischen Belastungen durch Baumwurzeln. Der 
Präventivschutz reicht von der Baumart-Auswahl 
bis zu sinnvollen und wirksamen technischen 
Schutzmaßnahmen. Zu den kritischen Baumarten 
zählen nach derzeitigem Kenntnisstand: Ahorn, 
Götterbaum, Rosskastanie, Pappel, Platane und 
Blauzeder. Wir bitten, dies bei der Aufstellung der 
Pflanzliste entsprechend zu berücksichtigen. 

9. Kreis Euskirchen, 11.01.2022 

Es bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
Jugendamt 
Ein bedarfsdeckendes Angebot zur Kindertages-
betreuung (Kindertagestätte) wird in diesem bzw. 
dem ebenfalls geplanten Baugebiet in unmittelba-
rer Nachbarschaft zu schaffen sein. 
 
 
 
 
 
 
Untere Bodenschutzbehörde 
Im Rahmen der TÖB-Beteiligung waren aus bo-
denschutzrechtlicher Sicht Bedenken erhoben 
worden. Ausgangspunkt bildete die Tatsache, 
dass zur Frage, inwieweit aus der bisherigen Nut-
zung im Bereich des noch bestehende Autohau-
ses Bodenbelastungen herrühren und diese der 
geplanten Wohnnutzung entgegenstehen, zum 
Zeitpunkt der Stellungnahme keine Untersu-
chungsergebnisse vorlagen. Inzwischen wurden 
diese ergänzenden Untersuchungen durchgeführt 
und sind in dem Bericht „BV Pützbergring 20 in 
Euskirchen - Orientierende altlasten- und abfall-
technische Untersuchung“ zusammenfassend 
dargestellt. Aus bodenschutzrechtlicher Sicht be-
stehen keine Bedenken gegen das Planvorhaben. 
 

 
 
 
Zu Jugendamt: Der Hinweis wird zur Kenntnis ge-
nommen. 
Der BP Nr. 141 bedingt keine Einrichtung einer 
Kindertagesstätte. Die Kinder werden in der Um-
gebung des Geltungsbereichs in den bereits exis-
tierenden und zukünftig errichteten Gruppen auf-
genommen.  
 
 
 
Zu Untere Bodenschutzbehörde: die Hinweise 
werden zur Kenntnis genommen. 
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung /  
Beschlussvorschlag 

Untere Abfallbehörde 
Es bestehen keine Bedenken. Es werden Hin-
weise zur Sanierung gemäß des vorgelegten Alt-
lasten-Gutachtens sowie zur weiteren Beteiligung 
der Behörde im Verfahren gegeben. 
 
Immissionsschutz 
Aus immissionsschutzrechtlicher Sicht bestehen 
keine Bedenken. Die im Schallgutachten genann-
ten Maßnahmen sind einzuhalten. 
 
Untere Wasserbehörde 
Gemäß den Antragsunterlagen ist die Ver- und 
Entsorgung über die vorhandene Erschließung im 
Pützbergring und der Gottlieb-Daimler-Straße si-
chergestellt bzw. geschaffen worden. Laut Aus-
sage der Kommune war der Bereich bislang be-
reits bebaut und ist im vorhandenen Mischsystem 
enthalten und damit in entwässerungstechnischer 
Sicht erschlossen. 
Zur Wahrung der Rechte Dritter muss die Entwäs-
serung gemeinwohlverträglich erfolgen. Somit 
müssen alle Kanalisationen hydraulisch ausrei-
chend leistungsfähig sein, sämtliche Wässer 
schadlos abführen zu können. 
 
Untere Naturschutzbehörde 
Eingriffsregelung: Sofern abschließend die GRZ 
höher ist als bisher, ist die UNB erneut zu beteili-
gen und die Kompensation darzulegen. 
 
Artenschutz: Die in den Festsetzungen dargeleg-
ten Hinweise zum Artenschutz sind verbindlich 
einzuhalten (betrifft Bauvorbereitung). 
 
Begrünung: Es wird angeregt die Gehölzliste an-
zupassen. Arten der frisch-nassen Standorte sind 
dabei herauszunehmen und durch innenstadt-
klima-resistente Gehölze zu ersetzen. Zusätzlich 
wird eine Fassadenbegrünung empfohlen. 

 
Zu Untere Abfallbehörde: Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genommen. 
Die Hinweise werden an den Vorhabenträger zur 
weiteren Beachtung weitergegeben. 
 
 
Zu Immissionsschutz: Der Hinweis wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu Untere Wasserbehörde: Die Hinweise werden 
zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu Untere Naturschutzbehörde: 
Eingriffsregelung: Der Hinweis wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen 
und teils entsprochen. 
Die Gehölzliste wird entsprechend angepasst. 
Eine Fassadenbegrünung wird nicht festgesetzt, 
eine Dachbegrünung ist hingegen festgesetzt. 

10. Erftverband Bergheim, 13.01.2022, 

Es bestehen keine Bedenken. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

11. IHK Aachen, 14.01.2022 

Gegen die Maßnahmen bestehen keine Beden-
ken.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

12. Bezirksregierung Köln, Dez. 54 (Obere Wasserbehörde), 14.01.2022 

Gegen die Maßnahmen bestehen keine Beden-
ken. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 

13. Bezirksregierung Köln, Dez. 53 (Immissionsschutz) 17.01.2022 

Allgemeines 
Der Entwurf des geänderten Flächennutzungspla-
nes (FNP) zeigt für das Plangebiet die Darstellung 
Mischgebiet, während unter Nr. 4.0 der Begrün-
dung zur FNP-Änderung die Darstellung eines ur-
banen Gebietes angeführt wird. 
 

 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Darstellung des FNPs wurde von MI zu MU 
geändert. 
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung /  
Beschlussvorschlag 

Die unterschiedlichen farblichen Markierungen für 
die Baugrenzen in den Gebieten MU1 bzw. MU2 
sind unklar. 
 
In den textlichen Festsetzungen Nr. 3 und 4 sowie 
unter Nr. 5.3 und Nr. 5.4 der Bebauungsplanbe-
gründung wird sich auf ein allgemeines Wohnge-
biet bezogen. Von hier wird davon ausgegangen, 
dass es sich um redaktionellen Unstimmigkeiten 
handelt und dass es sich vorliegend um urbane 
Gebiete handelt. 
 
Zuständigkeit 
Es wird darauf hingewiesen, dass für das Dezer-
nat 53 keine Zuständigkeit für den Aspekt Ver-
kehrslärm besteht.  
 
Störfallbetriebe 
Unter Nr. 1.5.19 des Umweltberichtes für den Be-
bauungsplan wird auf den Aspekt „schwere Un-
fälle“ unter Verwendung des Begriffes „Anfällig-
keit“ eingegangen. In den Planunterlagen zur 
FNP-Änderung wird auf § 50 BImSchG i. V. mit 
Betriebsbereichen nach § 3 Abs. 5a BImSchG 
("Störfallbetriebe") nicht eingegangen. Im Übrigen 
wird auf die Stellungnahme des Dezernates 53 
vom 17.06.2021 im Rahmen der frühzeitigen Be-
teiligung verwiesen. 
 
 
 
 
 
 
Gerüche 
Bei den Ausführungen in den vorliegenden Plan-
unterlagen zum Aspekt Gerüche wird sich im We-
sentlichen auf ein im Rahmen der Aufstellung des 
benachbarten Bebauungsplanes Nr. 140 erstelltes 
Prognosegutachten der Firma Olfasense GmbH 
bezogen. Die in dieser Prognose enthaltene Er-
gebnisdarstellung umfasst auch fast vollständig 
die vorliegenden Plangebiete. Ihre Bewertung zu 
den ermittelten Geruchsimmissionen erfolgt nach 
der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL). 
Zunächst wird angeregt, die Planunterlagen hin-
sichtlich der genannten Fassung des Prognose-
gutachtens (Stand 26.01.2021) mit den Angaben 
zum Bebauungsplan Nr. 140 (dort Stand 
26.02.2021) abzugleichen. 
Zu diesem Prognosegutachten (Stand 
26.02.2021) sowie der dazu durchgeführten Prü-
fung unter Beteiligung des Landesamtes für Natur, 
Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV 
NRW) wird zunächst auf die Ausführungen in der 
Stellungnahme des Dezernates 53 vom 
10.12.2021 zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. 140 verwiesen. In dieser Stellungnahme 
wurde bereits auf den Ersatz der GIRL durch den 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Baugrenzen sind einheitlich gem. PlanZV 
dargestellt. 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es handelt sich um einen redaktionellen Fehler. 
Die betreffenden Stellen werden hin zum urbanen 
Gebiet angepasst. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
Die Stellungnahme bezieht sich auf die parallel 
stattfindende FNP-Änderung. Die Thematik wird 
dort abgewogen. 
In der Begründung wird dargelegt, dass das ge-
plante Urbane Gebiet – MU angrenzend an den 
Innenstadtbereich und weiteren Wohn- und 
Mischbauflächen der ehemaligen Steinzeug-
werke geplant ist. Hierfür und für die weiteren Be-
reiche sind gemischte Bauflächen und Wohnbau-
flächen dargestellt, die in Teilen näher an der Zu-
ckerfabrik liegen. Die immissionsschutzrechtli-
chen Belange werden in die Planung eingestellt 
und es erfolgt eine Konfliktbewältigung auf der 
Bebauungsplanebene. 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Begründung wurde entsprechend angepasst.  
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung /  
Beschlussvorschlag 

Anhang 7 der zum 01.12.2021 in Kraft getretenen 
Neufassung der TA Luft hingewiesen. Mittlerweile 
liegt zur Aufhebung der GIRL auch ein entspre-
chender Runderlass vor. Von hier wird eine Über-
prüfung Ihrer Ausführungen zu Gerüchen in den 
nunmehr vorliegenden Planbegründungen und 
Umweltberichten unter Berücksichtigung der v. g. 
Stellungnahme vom 10.12.2021 angeregt. 
 
Lärm 
Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung wurde 
von hier auch eine Überprüfung bzw. Überarbei-
tung der schalltechnischen Untersuchung Nr. F 
9130-1 der Firma Peutz Consult vom 03.11.2020 
angeregt. Mit den nunmehr vorgelegten Planun-
terlagen wurde eine überarbeitete Fassung dieser 
schalltechnischen Untersuchung mit Druckdatum 
24.09.2021 vorgelegt. 
Die Durchsicht der überarbeiteten schalltechni-
schen Untersuchung ergab, dass bei der Überar-
beitung nur ein Teil der hiesigen Anregungen aus 
der frühzeitigen Beteiligung (Stellungnahme vom 
17.06.2021) berücksichtigt wurde. Die überarbei-
teten Stellen wurden in der überarbeiteten schall-
technischen Untersuchung fett gekennzeichnet.  
Nach hiesiger Auffassung bestehen jedoch trotz 
der v. g. Überarbeitung weiterhin Unklarheiten 
bzw. wird eine nochmalige Überprüfung der vorlie-
genden schalltechnischen Untersuchung ange-
regt, um sowohl die Vorgehensweise als auch die 
Ergebnisse besser nachvollziehen und bewerten 
zu können. Nachfolgend werden die entsprechen-
den Punkte genannt: 
 
1) In der schalltechnische Untersuchung wird nicht 
ausdrücklich auf die vorliegende Bauleitplanung 
(34. FNP-Änderung und Bebauungsplan Nr. 141) 
eingegangen. Die Formulierungen unter Nr. 1 
Abs. 1 und Nr. 7 Abs. 1 sind weiterhin unklar. 
 
2) Der untersuchte Bereich bzw. das berücksich-
tigte Plangebiet (siehe Anlage 1 der schalltechni-
schen Untersuchung) entspricht offensichtlich 
dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 
141. Auf den größeren Geltungsbereich der 34. 
FNP-Änderung wird nicht eingegangen. 
 
3) S. 5, Abs. 4 
Beim Bezug auf DIN EN 13 354 handelt es sich 
vermutlich um eine redaktionelle Unstimmigkeit. 
 
4) Gemäß den Planbegründungen und -entwürfen 
ist ein urbanes Gebiet (MU) vorgesehen. In der 
schalltechnischen Untersuchung (dort unter Nr. 
5.3, Nr. 5.4 und Nr. 7) werden beim Gewerbelärm 
jedoch offenbar die Immissionsrichtwerte für ein 
Mischgebiet (MI) berücksichtigt, ohne dass dazu 
eine weitere Erläuterung erfolgt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Textstellen wurden entsprechend angepasst 
und konkretisiert. 
 
 
 
 
Das vorliegende Lärmgutachten bezieht sich auf 
Inhalte des Bebauungsplans Nr. 141 und berück-
sichtigt dementsprechend auch nur diesen Gel-
tungsbereich. 
 
 
 
 
Die Textstelle wurde korrigiert. 
 
 
Die Textstellen wurden angepasst, sodass die 
Immissionsrichtwerte für ein urbanes Gebiet be-
rücksichtigt werden. 
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Stellungnahme, tlw. gekürzt Stellungnahme der Verwaltung /  
Beschlussvorschlag 

5) Nr. 4 und Nr. 6 
Aufgrund der fehlenden Zuständigkeit ist von hier 
keine nähere Überprüfung der Angaben zum Ver-
kehrslärm erfolgt. Dennoch wird darauf hingewie-
sen, dass die RLS 90 zwischenzeitlich durch die 
RLS 19 ersetzt wurde. Weiterhin wird hinsichtlich 
des unter Nr. 6.4 der schalltechnischen Untersu-
chung aufgeführten generellen Abschlages von 5 
dB für den Schienenverkehr bei der Ermittlung des 
maßgeblichen Außenlärmpegels nach DIN 4109 
auf die Anlage A 5.2/2 der Verwaltungsvorschrift 
Technische Baubestimmungen für das Land 
Nordrhein-Westfalen (VV TB NRW) hingewiesen. 
 
6) Nr. 5.1, Tabelle 5.1 
Beim Meteorologiefaktor co für 90° wird von der 
per Erlass eingeführten Empfehlung des LANUV 
NRW (1,9) abgewichen, ohne dass dies begrün-
det wird. 
 
7) Nr. 5.2, Seiten 16/17 i. V. mit Anlage 2.2 
Die in Tabelle Nr. 5.2 für den Bebauungsplan Nr. 
84 (Zuckerfabrik)  genannten Schallleistungspegel 
basieren vermutlich auf den in der textlichen Fest-
setzung Nr. 2.1 dieses Bebauungsplans aufge-
führten immissionswirksamen flächenbezogenen 
Schallleistungspegel (IFSP). Nach Tabelle 5.2 
wurden für den Tagzeitraum offenbar die teilweise 
höheren IFSP für den Werktag auch für Sonn- und 
Feiertage berücksichtigt. Für die Nachtzeit wurden 
offenbar die teilweise höheren IFSP für die Kam-
pagnezeit ganzjährig berücksichtigt. Hier sollte er-
läutert werden, wie in der Festsetzung Nr. 2.1 ge-
nannten Randbedingungen zu den IFSP bei den 
durchgeführten Berechnungen berücksichtigt wur-
den. In Anlage 2.2 erfolgt keine Beschriftung/Be-
zeichnung für die einzelnen Flächen des Bebau-
ungsplanes Nr. 84 entsprechend Tabelle 5.2. Un-
klar ist, warum ein Randbereich an der Erft, der 
gemäß Bebauungsplan Nr. 84 als Fläche GIe3 be-
zeichnet ist, in Anlage 2.2 unberücksichtigt geblie-
ben ist. Unabhängig von der eingeschränkten Zu-
ständigkeit beim Aspekt Gewerbelärm für Dezer-
nat 53 (nur Zuckerfabrik) wird auf folgendes hin-
gewiesen: 

- Das in Anlage 2.2 der schalltechnischen 
Untersuchung dargestellte Plangebiet des 
Bebauungsplans Nr. 132 weicht von der 
Darstellung im entsprechenden Bauleit-
planverfahren ab. Ein Abgleich der in Ta-
belle 5.2 für das Bebauungsplangebiet Nr. 
132 genannten Schallleistungspegel mit 
den Angaben im Bauleitplanverfahren Nr. 
132 ist von hier nicht erfolgt. 

- Nicht ausdrücklich eingegangen wird auf 
evtl. Immissionen durch gewerbliche Nut-
zungen im Bebauungsplangebiet Nr. 140 
sowie durch die gewerblichen Nutzungen 
im Bebauungsplangebiet Nr. 141 selber. 

 
Dem Schallgutachten wurde das Kapitel 3.3 „An-
wendung der RLS und Übergangsregelungen“ 
hinzugefügt. Unter 6.4 wurde außerdem ein Ab-
schnitt zum Außenlärmpegel aufgenommen. Die 
Hinweise wurden entsprechend berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Wert in der Tabelle wurde redaktionell ange-
passt. 
 
 
 
 
Zur Erklärung dieser Sachverhalte wurde unter 
entsprechendem Punkt 5.2 eine Erläuterung ein-
gefügt. Der Anregung wurde somit gefolgt. 
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- Nicht ausdrücklich eingegangen wird auf 
evtl. Immissionen durch z. B. Tiefgaragen 
sowie Haus- und Klimatechnik im Bebau-
ungsplangebiet Nr. 141 selber. 

 
8) Nr. 5.3 i. V. mit Nr. 7 (Seite 28, letzter Abs.) 
In den Anhängen erfolgt nunmehr nur noch die Er-
gebnisdarstellung bei freier Schallausbreitung 
(ohne Berücksichtigung der vorgesehenen Be-
bauung). Im Textteil (siehe Nr. 7 Seite 28 letzter 
Abs.) werden konkrete Immissionsorte aufgeführt, 
zu den sich aber in den Anhängen keine Angaben 
oder Darstellungen finden. Entgegen der textli-
chen Angabe auf Seite 18 erfolgt in den Anlagen 
Nr. 6.1 und Nr. 6.2 keine tabellarische Ergebnis-
darstellung. Der Bezug auf die Immissionsricht-
werte für Mischgebiete ist unklar. Der max. Wert 
zur Nachtzeit wird unter Nr. 5.3 mit 47 dB(A) an-
gegeben. Unter Nr. 7 (Seite 28, letzter Abs.) wer-
den 46 dB(A) genannt. 
 
9) Nr. 5.4 i. V. mit Nr. 7 (Seite 29, Abs. 1) 
Der Bezug auf "Bremsentlüftung eines Einsatzwa-
gens" ist unklar. Eine Ergebnisdarstellung zu den 
max. Geräuschspitzen erfolgt in den Anhängen 
nicht mehr. Im Textteil (siehe Nr. 7 Seite 29 Abs. 
1) werden konkrete Immissionsorte aufgeführt, zu 
den sich aber in den Anhängen keine Angaben o-
der Darstellungen finden. 
 
10) Nr. 6.4 (Seite 25 Abs. 1) 
Für die Angaben zum Gewerbelärm wird eine 
Überprüfung anhand der Nr. 4.4.5.6 der DIN 4109-
2 angeregt. 
 
11) Nr. 6.3 i. V. mit Nr. 7 
Unklar ist die Umsetzung der Nr. 6.3 im Bebau-
ungsplan bzw. den zugehörigen textlichen Fest-
setzungen. Im Hinblick auf evtl. passive Lärm-
schutzmaßnahmen im Anwendungsbereich der 
TA Lärm wird auf die Kommentierung Feldhaus 
Rn 21 zu Nr. 6 TA Lärm hingewiesen. Für die fest-
gesetzten Minderungsmaßnahmen sollte eine ent-
sprechende Überprüfung erfolgen. 
 
12) Es fehlen die Unterschriften auf Seite 30. 
 
13) Für die Anlagen 6.1 und 6.2 wird angeregt, die 
Verknüpfung der Farbskala mit den Beurteilungs-
pegeln (Pegelbereiche) durch ein Gleichheitszei-
chen („=“) zu überprüfen. 
 
Aufgrund der v. g. Anmerkungen zur schalltechni-
schen Untersuchung ergibt sich ggf. noch Über-
prüfungs- bzw. Anpassungsbedarf auch für die 
Planbegründungen sowie die Umweltberichte. 
Von hier wird zudem darauf hingewiesen, dass 

 
 
 
 
 
 
Die Immissionsrichtwerte wurden hin zum urba-
nen Gebiet angepasst. 
Unter Punkt 5.3 in Bezug auf die Anlagen 6.1 und 
6.2 wird nicht ausgesagt, dass es sich dort tabel-
larische Ausführungen finden lassen. Insofern er-
folgten hier keine Anpassungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 5.4: Bezogen wird sich nun auf eine Bremsent-
lüftung eines LKW als mögliche kurzzeitige Ge-
räuschspitze. 
Die Immissionsorte wurden aus dem Textteil ent-
fernt. Hierbei handelte es sich um eine redaktio-
nelle Unstimmigkeit. 
 
 
 
Zur Erklärung dieses Sachverhaltes wurde nach 
dem genannten Absatz ein erläuternder Textab-
schnitt eingefügt. 
 
 
In der Planzeichnung sind die Lärmpegelbereiche 
aus der Festsetzung 5.1 analog zum Lärmgutach-
ten eingetragen. Die entsprechenden Maßnah-
men werden in den Festsetzungen 5.2 und 5.3 
aufgeführt. 
 
 
 
 
Die Unterschriften wurden ergänzt. 
 
Die Skalen wurden entsprechend angepasst. 
 
 
 
 
Sowohl die Bebauungsplanbegründung Teil A 
und B (städtebauliche Begründung und Umwelt-
bericht) als auch die Schalltechnische Untersu-
chung wurden entsprechend der Anregungen aus 
der Stellungnahme der Bezirksregierung Köln, 
Dezernat 53 angepasst. Es wird sich auf die ak-
tualisierte Fassung des Gutachtens bezogen. 
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sich in den Planbegründungen und Umweltberich-
ten auf frühere Fassungen der schalltechnischen 
Untersuchung bezogen wird. 
Weiterhin wird angeregt, die Planbegründungen 
und Umweltberichte hinsichtlich der für den Ge-
werbelärm berücksichtigten Immissionsrichtwerte 
(urbanes Gebiet bzw. Mischgebiet) sowie zu den 
Bezügen auf bestimmte Fassaden (Ergebnisdar-
stellung in der schalltechnischen Untersuchung 
erfolgt ohne vorgesehene Bebauung) zu überprü-
fen. 
Der für die Zuckerfabrik angegeben Abstand (Um-
weltbericht der FNP-Änderung) beträgt zudem 
weniger als 950 m. 
Es wird außerdem angeregt, die textlichen Fest-
setzungen Nr. 5 (Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen) unter Berücksichtigung der Ausfüh-
rungen unter Nr. 6.3 der schalltechnischen Unter-
suchungen zu überprüfen bzw. zu ergänzen. 

 
 
 
Die Kapitel Gewerbelärm in Teil A und Teil B der 
Begründung wurden entsprechend der aktuali-
sierten Schalluntersuchung hin zum urbanen Ge-
biet statt Mischgebiet angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die textlichen Festsetzungen wurden entspre-
chend der Vorgaben des Schallgutachtens ge-
prüft. Eine Ergänzung wurde nicht durchgeführt. 

 


